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Preisanordnung Nr. 3000/10.
— Inkraftsetzung von Preisanordnungen 

der Industriepreisreform —
(Leistungen des Verkehrswesens 

außer Kraftfahrzeug-Instandhaltungen 
und Eisenbahnkau)

Vom 10. Dezember 1966

I.
Allgemeine Bestimmungen

A.
Geltungsbereich

§ 1
(1) Mit dieser Preisanordnung werden Preise für 

Transport-, Reparatur- und Nebenleistungen des 
Verkehrswesens 

in Kraft gesetzt.

(2) Mit dem Inkrafttreten der neuen Preise gemäß 
Abs. 1 bleiben die Preise für die von der Bevölke
rung in Anspruch genommenen Leistungen unver
ändert oder werden gesenkt.

B.

Zeitpunkt des Inkrafttretens

§ 2

(1) Die in der Anlage zu dieser Preisanordnung 
aufgeführten Preisanordnungen und die dazu gehö
renden Tarife treten am 1. Januar 1967 in Kraft.

(2) Am 1. Januar 1967 treten ferner Preisbewilli
gungen in Kraft, die vom Ministerium für Verkehrs
wesen in Ergänzung der Preisanordnungen gemäß 
Abs. 1 bis zum 31. Dezember 1986 erteilt werden.


